
Nachtrag IV zum Reglement über den Finanzhaushalt der  

Stadt St.Gallen (Finanzreglement) vom 19. Mai 1987
�
  

vom  

 

 

I. Das Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt St.Gallen (Fi-

nanzreglement) vom 19. Mai 1987
�
 wird wie folgt geändert: 

 Art. 7 Abs. 2 

Für die unselbständigen Unternehmen werden Sonderrechnun-

gen geführt. 
 

II. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. 

III. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 

 

St.Gallen,  

 

 

Im Namen des Stadtparlaments 

Die Präsidentin: 

Franziska Wenk 

 

Der Ratssekretär: 

Manfred Linke 
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